
                       

Mitgliederversammlung des TV Horn - Bad Meinberg 1860 / 1907 e.V. 
am 28.04.2023 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Am Müllerberg 

(Am Müllerberg 4, Bad Meinberg) 

Liste der Tagungsordnungspunkte 

1. Begrüßung /Totenehrung 
2. Feststellung der Anwesen und Beschlussfähigkeit 
3. Bestimmung des Protokollführers 
4. Verabschieden des Protokolls der MV 2022 
5. Bericht des Vorstands 
6. Bericht des Jugendvorstands 
7. Bericht der Kassiererin 
8. Bericht der Kassenprüfer/innen 
9. Antrag auf Entlastung und Abstimmung 
10. Vorstellung Lara Saß (Geschäftsführerin) 
11. Vorstellung und Abstimmung über Satzungsänderung (siehe Anhang) 
12. Vorstellung und Abstimmung des Haushaltsplan 2023 
13. Wahl des Wahlleiters 
14. Wahlen 

1. Vorstand Vereinspraxis 
2. Vorstand Finanzen         
3. 1 Kassenprüfer 
4. Ehrenrat 

15. Ehrungen 
16. Verschiedenes 
17. Ausklang 

  

 

Horn, den 13.04.23



                       

Änderung Satzung Teil 1 

Neu § 3a Grundsätze der Tätigkeit  
1.Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich 

demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen.  

2.Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, 
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich gegen 
Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus. Er tritt rassistischen, 
verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen.  

3.Der Verein, seine Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen bekennen sich zu den Grundsätzen 
eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, 
seine Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen pflegen eine Aufmerksamkeitskultur und führen 
regelmäßig Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 
Gewalt im Sport durch. Zur Sicherstellung erlässt der Gesamtvorstand ein entsprechendes 
Schutzkonzept nebst dessen integraler Bestandteile wie insbesondere  

- die verpflichtende Erklärung zu einem Ehrenkodex,  
- die verpflichtende Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses,  
- der Erlass allgemeiner Verhaltensrichtlinien und  
- die Benennung von Ansprechpersonen.  

Ergänzung § 5 um den Punkt e) Kurzzeitmitgliedschaft: 
Sportkurse und Sportlehrgänge mit besonderen Kursgebühren für Mitglieder und Nichtmitglieder 

Ergänzung zu §7 Beiträge 
Der Vorstand ist ermächtigt, ohne Beschluss der Mitgliederversammlung, die Mitgliedsbeiträge 
entsprechend anzupassen, wenn sich die Beiträge des Vereins an Bünde und Verbände oder der 
Verbraucherpreisindex verändert. 



                       

Änderung Satzung Teil 2 

neu §13 (andere § verschieben sich entsprechend) 
Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte Mitarbeit  

1.Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage 
e ines D iens t - oder Arbe i tsver t rages oder gegen Zah lung e iner pauscha len 
Aufwandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. Für die Entscheidung über 
Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der geschäftsführende Vorstand zuständig. 
Der geschäftsführende Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine 
angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

2.Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 
geschäftsführende Vorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage eine*n Geschäftsstellenleiter*in und/oder Mitarbeiter*innen für die Verwaltung 
einzustellen. Im Weiteren ist nur der geschäftsführende Vorstand ermächtigt, zur Erfüllung der 
satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit Übungsleiter*innen abzuschließen. Das arbeitsrechtliche 
Direktionsrecht hat der geschäftsführende Vorstand.  

3. Im Ürigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter*innen des Vereins einen Aufwendungs-
ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeiten im 
Auftrag des geschäftsführenden Vorstandes entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter*innen 
haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten.  

4.Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann grundsätzlich nur innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.  

5.Einzelheiten können in einer Finanzordnung geregelt werden.  




